
S p o r t v e r e i n   u n d   S t e u e r n 1 6 . 3 . 2 0 1 9D e t l e v  V o r n b e r g e r

Der 
gemeinnützige 

Sportverein



Themenübersicht
1) Allgemeines zur Gemeinnützigkeit und 
Aufgaben des Finanzmanagment im Verein

2) Aktuelle gesetzliche Neuerungen                   
3) Spendenrecht
4) Die steuerlichen Tätigkeitsbereiche eines Vereins
5) Besteuerungen von Leistungen im Sport
6) Das Überwachungsverfahren des Finanzamtes
7) Mittelverwendung eines gemeinnützigen Vereins



Sportverein und Steuern 1 6 . 3 . 2 0 1 9D e t l e v  V o r n b e r g e r

Wenn jemand Geld 
bekommt, also Einnahmen 
erzielt, sollte er stets an 
den „stillen Teilhaber“, den 
Staat in Form des Fiscus
denken!

Auch bei Vereinen 
können Steuern 
anfallen …



• Steuervergünstigungen bei fast allen Steuerarten
• Steuerfreiheit der wirtschafl. Geschäftsbetriebe, wenn die Einnahmen
weniger als 35.000 € betragen

• Besteuerung der Zweckbetriebe mit dem ermäßigtem Steuersatz bei
der Umsatzsteuer (7% statt 19%) 

• Befreiung von der Grund‐ und Erbschaft‐/Schenkungssteuer
• Befreiung vom Zinsabschlag auf Kapitalerträge
• Steuerfreiheit Übungsleiterpauschbetrag i.H.v. 2.400 €
• Steuerfreiheit Ehrenamtspauschale i.H.v. 720 €
• Spendenabzug

• Außersteuerliche Vergünstigungen
• Mitgliedschaft in Dachverbänden
• Zuteilung öffentlicher Zuschüsse
• Befreiung von staatliche Gebühren und Kosten
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Grundsätzliches



Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit

• Verfolgung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher
Zwecke (§§ 52 bis 54 AO)

• Diese steuerbegünstigten Zwecke müssen selbstlos,
ausschließlich und unmittelbar verfolgt werden
(§§ 55 bis 57 AO).

• Die steuerbegünstigten Zwecke müssen in einer Satzung
klar und eindeutig verankert sein (§§ 59 bis 61 AO);

• Die tatsächliche Geschäftsführung muss den
Satzungsbestimmungen entsprechen (§ 63 Abs. 1 AO).
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Grundsätzliches
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Der Sportbegriff im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 21 AO

Nach § 52 Abs. 2 Nr. 21 AO ist die Förderung des Sports eine 
gemeinnützige Tätigkeit.

Sport im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 21 AO ist immer dann 
anzunehmen, wenn
• ein körperlicher oder geistiger Einsatz gegeben ist, der über das für menschliche 
Tätigkeiten im allgemeinen übliche Maß hinausgeht
und/oder
• eine Körperbeherrschung erforderlich ist (Reaktionsgeschwindigkeit,    
Wahrnehmungsvermögen, Feinmotorik, etc.) die in der Regel nur durch Training
erlangt und  aufrechterhalten werden kann

Positive Beispiele: Fußball, Handball, Tennis, Billiard, Motorsport, Schach, 
Wenn wettkampfmäßig: Tischfußball, Minigolf, Kegeln, Tanzen

Negative Beispiele: Angelsport, Baden, Bridge, Drachensportclub, FKK, Go‐Spiel
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Finanzmanagement im Sportverein
Aufgaben des Finanzmanagements

• Dokumentation aller Geschäftsvorfälle des Vereins

• Information über die Vermögens‐ und Ertragslage des Vereins,
z.B. Rechnungslegung gegenüber der Mitgliederversammlung
oder dem Finanzamt

• Planungsgrundlage, z.B. für den Vereinshaushalt oder die 
Liquidität

• Disposition, z.B. des Lagerbestandes in der Vereinsgaststätte
oder im Sportshop

• Kontrolle, z.B. der Wirtschaftlichkeit oder der Gemeinnützigkeit
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Gewinnermittlung im Verein

Einnahmen – Ausgaben

Zahlungseingang

Zahlungsausgang

Besonderheiten
‐ Abschreibungen
‐ keine Wechselgeld Konten
‐ Keine Verrechnungskonten

Erträge – Aufwendungen

Erträge für die Periode

Aufwendungen für die Periode

Besonderheiten
‐ Abschreibungen
‐ ggf. Rechnungsabgrenzung

Überschuss oder Fehlbetrag Gewinn oder Verlust

grundsätzliches 
Wahlrecht

Plicht beim Überschreiten 
der Besteuerungsgrenze 
von 35.000:
‐ Umsatz über 500.00 €
‐ Gewinn über 50.000 €
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Zusammenfassung in Tätigkeitsbereiche

Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr            

Einnahmen       : Ausgaben:

a) ideeller Tätigkeitsbereich a) ideeller Tätigkeitsbereich
Beiträge Beiträge ( z.B. Dachverband)
Spenden Raumkosten
Zuschüsse (+ Kosten die direkt den ideellen Zweck betreffen)

b) Vermögensverwaltung b) Vermögensverwaltung
Zinsen Zinsen
Verpachtung (z.B. einer Vereinsgaststätte) (+ Kosten die entsp. Einnahmen betreffen)
Vermietung (Wohnung)
Werbeeinnahmen (nur bei langfristiger Überlassung v. Werbeflächen)

c) Zweckbetrieb c) Zweckbetrieb
Hinweis:  es handelt sich nur dann um einen Zweckbetrieb, wenn die Art der Tätigkeit zur Verwirklichung der steuerbegünstigten
satzungsgemäßen Zwecke beiträgt!!!!!!

Eintrittgelder  Kosten die entsprechende. Einnahmen betreffen
Vortrags- und Seminarveranstaltungen
entgeltliche Überlassung von Sportanlagen/Sportgeräten an Mitglieder

d) wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb d) wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Verkauf von Speisen, Getränken, CD´s, Festzeitschriften usw. Kosten die entsprechende. Einnahmen betreffen
Werbeeinnahmen
Eintrittsgelder (gesellige Veranstaltungen)
Mieteinnahmen (kurzfristige Vermietung von Räumen)

Bestand 01.01.
+  Einnahmen
-  Ausgaben........
   Bestand 31.12.
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Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung

Merke:
Die Buchführung des Vereins muss so beschaffen sein, dass sie einem
sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die
Geschäftsvorfälle und über die Vermögenslage des Vereins vermitteln kann. Für
die Buchführung sind folgende Grundsätze zu beachten:

Klarheit ‐ klar und übersichtlich
‐ Daten auf Datenträgern verfügbar halten

Wahrheit ‐ vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung 
sämtlicher Geschäftsvorfälle!
‐ ursprüngliche Buchungsinhalte nicht unleserlich machen 
oder löschen

Nachprüfbarkeit ‐ keine Buchung ohne Beleg (ggf. Eigenbelege erstellen!)
‐ laufende Nummerierung und geordnete Ablage der Belege
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Aufbewahrung von Unterlagen
2 Jahre Eingangsrechnungen von Handwerkerrechnungen

6 Jahre Unterlagen zu Sozialversicherungen (KV,PV,RV,AV),
Berufsgenossenschaft, Geschäftsbriefe

10 Jahre Buchungsbelege im Allgemeinen (Eingangs‐ und 
Ausgangsrechnungen, Quittungen, Bangauszüge, 
Gehaltslisten, Kassenberichte, Portokassenbücher 
u.a.), Jahresabschlüsse, Doppel der 
Zuwendungsbestätigungen (oder EDV)

Dokumentenorganisation:
Bei einem Vorstandswechsel oder anderen Verantwortlichen im Verein 
sollte unbedingt auf die Herausgabe von Vereinsakten und – dokumenten 
geachtet werden!!!!
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Aktuelle Informationen
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Beispiele für Rechtsbestimmungen
• Gesetz zur Änderung im Bereich der geringfügigen Beschäftigung 

• BMF-Schreiben vom 19.12.2013 (elektronische E-Bilanz) 

• Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung  
und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013

• Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes vom 21.03.2013

• Neubekanntmachung des AEAO –BMF-Schreiben vom 31.01.2014

• Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie vom 03.07.2014

• Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18.07.2016

• BMF-Schreiben vom 06.02.2017 (Erteilung von Zuwendungsbestätigungen)

• Übungsleiter und Ehrenamtspauschale wird vorerst nicht erhöht
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Spendenverfahren

Welche Voraussetzungen gibt es, damit eine 
Zuwendungsbescheinigung ausgestellt werden 
kann?
• Geld‐ oder Sachleistung aus dem eigenen Vermögen
• Freiwillige und unentgeltliche Hingabe
• um mildtätigen, kirchlichen oder gemeinnützigen Zwecken 

zu dienen
Bitte beachten:
Nutzungsüberlassungen; Dienstleistungen z.B. zinsloses 
Darlehen oder unentgeltliche Arbeitsleistungen für den Verein 
sind keine Spenden!



Muster einerZuwendungs‐BestätigungfürGeldzu‐wendungen

Muster einer 
Zuwendungsbestätigung

für Sachspenden

Muster einer 
Zuwendungsbestätigung

für Geldzuwendungen

Muster einer Sammel-
Zuwendungsbestätigung

D e t l e v   V o r n b e r g e r             S p o r t v e r e i n   u n d   S t e u e r n 1 6 . 3 . 2 0 1 9

aktuelle Zuwendungsbestätigungen
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„Kleinspenden“
„Vereinfachter Spendennachweis“
• Einzelzuwendung darf 200 € nicht übersteigen und
• der Empfänger ist

‐ eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts,
oder eine inländische öffentliche Dienststelle, oder
‐ eine steuerbegünstigte Körperschaft nach § 5 KStG

• wenn der steuerbegünstigte Zweck für den die Zuwendung
verwendet wird

• und die Angaben über die Freistellung des Empfängers auf 
einem von ihm hergestellten Beleg aufgedruckt sind, und 
darauf angegeben ist und ob es sich bei der Zuwendung 
um eine Spende oder einen Mitgliedsbeitrag handelt.

Buchungsbestätigung braucht: Name; Kto Nr. des Auftraggebers 
und Empfängers; Betrag; Buchungstag.
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Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche

 Ideelle Tätigkeit
 
 
 
 
 
 
 steuerfrei 
 
 

Vermögens-
verwaltung 

 
 
 
 

 
 steuerfrei bei 
 KSt + GewSt 
 
 i.d. Regel auch 
 steuerfrei bei 
 der USt 

Zweckbetrieb 
 
 
 
 
 
 
 steuerfrei bei KSt + GewSt 
 
 
 ermäßigter Steuersatz bei USt 
 

Wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb 

 
 

wenn die Bruttoeinnahmen höher 
als 35.000 € /jährlich liegen: 
 
normale Steuerpflicht der Gewinne 
bei KSt + GewSt 
 
normaler Steuersatz bei USt 

 
 
 



S p o r t v e r e i n   u n d   S t e u e r n 1 6 . 3 . 2 0 1 9D e t l e v  V o r n b e r g e r

Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche

•Mitgliedsbeiträge 
•Aufnahmegebühren
•Investitionsumlagen
•echte Zuschüsse
•Spenden
•Erbschaften
•Vermächtnisse

•Zinsen
•Verpachtung der  

Vereinsgaststätte an
einen Pächter

•Verpachtung von 
Werberechten

•Dauervermietung 
eines Platzes, einer
Halle, von Räumen

•Dividenden Wertpapier

•Eintrittsgelder  Sport-
veranstaltungen

•Startgelder 
• Teilnahmegebühren

Sportkurse/ Lehrgänge
•Sportreisen
• Ablösesummen
• kurzfristige Vermietung

von Sportstätten und 
Sportgeräte  an 
Mitglieder

• genehmigte Tombola

• Verkauf von Speisen und 
Getränken

• gesellige Veranstaltung
für die Eintrittsgeld 
erhoben wird

• stundenweise Vermietung
von Sportanlagen und –
Geräten an Nichtmitgliede

• laufende kurzfristige 
Vermietung eines Platzes, 
einer Halle oder Räumen

• Pensionsstall eines 
Reitervereins

• Werbeeinnahmen
• Basaren, Flohmärkten 
und Straßenfesten

• Verkauf von Waren aller 
• Art (z.B. Kleidung, 
Geschenkartikel, 
Tonträger)

• Disco- oder Tanzveranst. 
(bei Tanzsportvereinen 
ggf. Zweckbetrieb)

• nicht genehmigte Lotterie
oder Tombola

Ideeller Bereich Vermögens-
verwaltung

Zweckbetrieb steuerpflichtiger 
wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb
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Besteuerung sportlicher Veranstaltungen
Sportliche Veranstaltungen

‐ steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb i.S.d. § 64 AO 
und/oder

‐ Zweckbetrieb i.S.d. § 67 a AO

Begriff der sportlichen Veranstaltung
„Unter einer sportlichen Veranstaltung im Sinne des § 67 a AO (und § 4 Nr. 22 UStG) ist die 
organisatorische Maßnahme eines Sportvereins zu verstehen, die es aktiven Sportlern 
ermöglicht, Sport zu treiben.“

• Veranstaltungen mit zahlendem Publikum (Eintrittsgelder), z.B. Meisterschaftsturniere,
Turniere, Wettkämpfe etc.

• Veranstaltungen mit aktiver Teilnahme von Sportlern die eine Start‐ oder Teilnahmegebühr
entrichten (Volksläufe, Trimmveranstaltungen, Turniere etc.)

• entgeltliche Durchführung von Sportreisen, zu Sportunterricht (Kurse, Lehrgänge)

Keine sportliche Veranstaltung: Vermietung von Sportstätten oder Sportgeräten,  
Sonderleistung für einzelne Personen (Einzeltraining, Beschränkung auf Beförderung nach…)
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Besteuerung sportlicher Veranstaltungen
Sportreisen
• Teilnahme von aktiven Sportlern und
• die sportliche Betätigung ist wesentlicher u. notwendiger Bestandteil der Reise

Steht die Erholung im Vordergrund handelt es sich um  einen steuerpflichtigen wirtschaftl. 
Geschäftsbetrieb!

Sportunterricht
• Sportkurse und – lehrgänge (z.B. Reit‐ Ski‐, Tennis‐, Schwimmunterricht) sind grundsätzlich
eine sportliche Veranstaltung i.S.d. § 67 a AO

• ohne Bedeutung ob der Unterricht durch Beiträge oder Sonderentgelte abgegolten wird
• ohne Bedeutung ob Mitglieder oder Nichtmitglieder
• ohne Bedeutung ob der Ausbilder eine Bezahlung enthält

Trainiert ein Verein durch einen bestellten Trainer einzelne Mitglieder oder Nichtmitglieder 
handelt es sich um keine sportliche Veranstaltung im Sinne des § 67 a AO

Lösung:
Mitglieder:  Zweckbetrieb („eigener Art“) i.S.d. § 65 AO
Nichtmitglieder: steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
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Überlassung von Sportstätten und Sportgeräten

Überlassung auf
längere Dauer

Überlassung auf
kurze Dauer

Überlassung an
Vereinsmitglieder

Überlassung an
Nichtmitglieder

Bereich der 
steuerfreien
Vermögens‐
verwaltung

Zweckbetrieb 
i.S.d. § 65 AO

Steuerpflichtiger 
wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb
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Zuordnung der Einnahmen bei sportlichen 
Veranstaltungen

unentgeltlich Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen

nicht mehr als 45.000 € über 45.000 €

Ideeller Bereich

Zweckbetrieb wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb

Teilnahme bezahlter Sportler Teilnahme unbezahlter Sportler

Optionsmöglichkeit 
zum Zweckbetrieb

Optionsmöglichkeit zum 
wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb
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Bezahlter/ unbezahlter Sportler
Für die Wahlmöglichkeit der Einstufung von sportlichen Veranstaltung nach § 67 a 
AO, ist auf die Eigenschaft bezahlter und unbezahlter Sportler abzustellen.

Zahlungen an einen Sportler des Vereins bis zu insgesamt 400,‐ € je Monat im 
Jahresdurchschnitt sind als Aufwandsentschädigung anzusehen. Der Sportler gilt 
damit nicht als bezahlter Sportler. Die Einnahmen aus solchen Veranstaltungen 
dürfen als Zweckbetrieb gelten, selbst wenn die Einnahmen über 45 T€ liegen!

Ist der Sportler in einem Kalenderjahr als bezahlter Sportler anzusehen, sind alle in 
dem Kalenderjahr durchgeführten Veranstaltungen, an dem der Sportler 
teilgenommen hat, ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb!
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Bezahlter/ unbezahlter Sportler
als bezahlter Sportler gilt

Vereinssportler vereinsfremder Sportler

wenn er

für seine sportliche  Betätigung

a) Im Verein selbst
oder
b) außerhalb des Vereins 

bezahlt wird
(über die Aufwands‐
entschädigung hinaus!)
c) wenn er Zahlungen in seiner 
Eigenschaft als „Werbeträger“ 
erhält

vom veranstaltenden Verein

a) selbst
und/ oder
b) einem Dritten im 

Zusammenhang mit dem 
Verein

für die Teilnahme mehr als 
eine Aufwandsentschädigung 
erhält (Startgeld, Preisgeld!)
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Einzelfragen der Zuordnung
Vorgang Ideeller Bereich Vermögens‐

verwaltung
Zweckbetrieb Wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb

Ablösezahlung

Verkauf Speisen 
Turnier

Werbung Bande

Vermietung 
Werberecht

Zuschuss

Verkauf 
Vereinszeitschrift

Werbung 
Vereinszeitschrift

Gage Schauauftritt

Eintrittsgeld für 
Sportveranstaltung

„Sponsoring“

Jugendfreizeit
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Trikotwerbung und Verkauf

Erfahrungsgemäß treten hier immer wieder
Fragen auf:

• Wann ist die Überlassung von Trikots und 
Sportkleidung als Spende oder als Werbung 
im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen?

• Wie ist der verbilligte Weiterverkauf von Trikots oder 
Sportkleidung an Vereinsmitglieder steuerlich zu bewerten?

• Darf ein Verein die einheitliche Kleidung seiner Mitglieder 
bezahlen?
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Trikotwerbung und Verkauf
Wann liegt eine echte Spende vor?

• Der Sponsor gibt das Geld für die Sportkleidung, der Verein 
hat aber keine Verpflichtung, dafür Werbung auf der Kleidung
zu platzieren

• Der Sponsor erwirbt die Sportkleidung freiwillig (ohne 
vertragliche Verpflichtung) für den Verein und überlässt sie 
dem Verein ohne Werbeaufdruck.

• Es existiert keine vertragliche Regelung zwischen Verein und
Sponsor über die Beschaffung und Verwendung der 
Sportkleidung

• Der Verein, der die Sportkleidung erhält, weist nur auf die 
Unterstützung durch den Sponsor hin – aber ohne 
Hervorhebung, etwa durch einen sichtbaren Aufdruck auf 
dem Trikot
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Trikotwerbung 

Sonderfall: Kinder- und Jugendmannschaften:

• Bei Trikots für Kinder- und Jugendmannschaften gilt
dieTrikotgabe trotz Werbeaufdruck als Spende!!!!!



S p o r t v e r e i n   u n d   S t e u e r n 1 6 . 3 . 2 0 1 9D e t l e v  V o r n b e r g e r

Verkauf von Trikot
Darf ein Verein die einheitliche Kleidung seiner 
Mitglieder bezahlen bzw. verbilligt verkaufen?

Dies ist zulässig, sofern

• es sich um reine Mannschaftskleidung handelt, die nicht 
zugleich als modische Freizeitkleidung anzusehen ist 
(ggf. „Trageordnung“ für Mitglieder); 
sonst ist der Verkauf Zweckbetrieb (bei Mitgliedern) bzw.
stpfl. wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (bei Nichtmitgliedern)

• Verbuchung der Kosten im ideellen Bereich/Zweckbetrieb;
nur bei Nichtmitgliedern im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb



S p o r t v e r e i n   u n d   S t e u e r n 1 6 . 3 . 2 0 1 9D e t l e v  V o r n b e r g e r

Steuererklärung als Nachweis 
der gemeinnützigen Tätigkeit

• Steuererklärungsvordruck (ab KJ 2017 über „Elster“)

• Jahresabschluss (§ 4 Abs. 1 oder § 4 Abs. 3 ESTG),
geordnet  nach den 4 Tätigkeitsbereichen

• Vermögensübersicht zum 31.12. jeden Jahres ( evt. inkl.   
Anlageverzeichnis)

• Nachweis über die Bildung und Entwicklung der Rücklagen
(Vorstandbeschluss)

• Geschäfts‐ oder Tätigkeitsberichte zum Nachweis der 
Zweckerfüllung 

• Aufstellung über Honorarzahlungen an Übungsleiter, Trainer

Einzureichende Unterlagen:



Körperschaftsteuer – Gewerbesteuer entsteht erst …….

wenn die Bruttoeinnahmen im steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb über 35.000 € liegen  

Körperschaftsteuer Gewerbesteuer

Der Gewinn beträgt mehr als 
5.000 €

Steuersatz: 15% + Soli. 5,5%

Der auf volle 100 € abgerundete 
Gewerbeertrag beträgt mehr als 
5.000 €

Messbetrag: 3,5% x Hebesatz

S p o r t v e r e i n   u n d   S t e u e r n

Besteuerung

D e t l e v  V o r n b e r g e r 1 6 . 3 . 2 0 1 9
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Besteuerung

Kleinunternehmerregelung
Keine Verpflichtung zur Zahlung der USt, wenn der Umsatz incl. darauf 
entfallender USt
• im vorangegangenen Kalenderjahr 17.500 € nicht überstiegen hat
• und im lfd. Kalenderjahr voraussichtlich 50.000 € nicht übersteigen 
wird.

Beispiel:
Der Sportverein A hat jährlich folgende Umsatzerlöse:
Umsatz in 2015: 15.000 € Kleinunternehmerregelung
Umsatz in 2016: 20.000 € Kleinunternehmerregelung
Umsatz in 2017: 16.000 € Umsatzsteuererklärung

Umsatzsteuer
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Besteuerung
Vorsteuer
Von der berechneten Umsatzsteuer kann der Verein die ihm von 
anderen Unternehmen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 
(Vorsteuer) abziehen.

• die Vorsteuer muss mit dem unternehmerischen Bereich 
zusammenhängen (ggf. Aufteilung)

• die Rechnung muss die Pflichtangaben enthalten
(ausgewiesener Umsatzsteuerbetrag, 
Steuernummer,   Rechnungsnummer, 
evt. Umsatzsteuer‐Identifikationsnummer)
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Besteuerung
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Besteuerung
Steuerliche „Tricksereien“ um Steuern zu sparen:

Sollten die Einnahmen aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, 
die Freigrenze von 35.000 € überschreiten, ist es eine legale Überlegung, ob man 
Gestaltungsmöglichkeiten ausschöpft.

• Ausnutzung des Zufluss Prinzips (z.B. Verteilung von Einnahmen auf zwei 
Veranlagungszeiträume)

• Ausnutzung des Abfluss Prinzips (Vorziehung von Ausgaben – wäre ggf. sinnvoll
in einem Jubiläumsjahr das viele Einnahmen erbracht hat!)

• Auslagerung bestimmter Tätigkeiten (Verpachtung der Vereinsgaststätte an einen
Unternehmer)

• Teil‐Auslagerung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes auf einen Förderverein
• Festgemeinschaft mit anderen Vereinen

1 6 . 3 . 2 0 1 9
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Sonderfall Tombola

nicht genehmigte Lotterie

Lotteriesteuer
von der Lotteriesteuer befreit, wenn
•Gesamtpreis der Lose unter 650 Euro und
• keine Bargeldgewinne
• Erlös für steuerbegünstigte Zwecke

Tätigkeitsbereich
• Einnahme im wirtschaftl. Geschäftsbetrieb

Umsatzsteuer
• Umsatzsteuersatz: 19%

Spenden
•Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen 
verboten!

Lotterie/ Tombola

genehmigte Lotterie

Lotteriesteuer
von der Lotteriesteuer befreit, wenn
•Gesamtpreis der Lose unter 40000 Euro und
• keine Bargeldgewinne
• Erlös für steuerbegünstigte Zwecke

Tätigkeitsbereich
• Einnahme im steuerbeg. Zweckbetrieb

Umsatzsteuer
• Umsatzsteuersatz: 7%

Spenden
•Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen 
erlaubt!
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Sonderfall ausländische Sportler

Neue Regeln zum Steuerabzug seit 1. Januar 2009 (§ 50a Abs. 4 ESTG)

Grundsatz:
Bei ausländischen Sportlern wird die Steuer an der Quelle erhoben. Der Verein zahlt dem  
Sportler deshalb nicht das vereinbarte Gesamtentgelt aus, sondern behält die deutsche 
Steuer zurück und führt sie an das Finanzamt ab.

Neuregelung:
• neu: 15 % der Bemessungsgrundlage (statt Stufentarif)
• wie bisher: Freigrenze von 250,‐ € pro Sportler und Veranstaltungstag
• neu: Bemessungsgrundlage ist das Entgelt (keine Reise‐ oder Übernachtungskosten!)
• neu: Ermäßigung des Steuerabzugsbetrags beim Verein (Betriebsausgaben d. Künstlers)
dann beträgt der Steuersatz aber 30%
(evt. Vertragsklauseln zur Vermeidung des administrativen Aufwands!)

Steuerabzug für ausländische Künstler u. Sportler

1 6 . 3 . 2 0 1 9
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Sonderfall ausländische Sportler

Umsatzsteuerliche Beurteilung der Umsätze

Grundsatz:
Nach der Regelung in § 13b Abs. 1 Nr. 1 USTG schuldet der Leistungsempfänger 
(Verein!) die Umsatzsteuer für die vom ausländischen Unternehmer 
(hier: Sportler) im Inland erbrachte sonstige Leistung.

Konsequenz:
• die Bemessungsgrundlage ist das Entgelt (Gage : Nettobetrag)
• keine Kleinunternehmerregelung!
• Steuersatz 7% oder 19% je nach Einstufung ob die Veranstaltung
in der der Sportler antritt, als Zweckbetrieb oder wGB gilt!
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Mittelverwendung
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Mittelverwendung

Verwendung der Mittel (Selbstlosigkeit § 55 AO)

• ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke
‐ keine Verluste im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

• keine Zuwendungen an Mitglieder

• zeitnahe Verwendung der Mittel 
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sachliche Mittelverwendung
Ausnahmen:
Folgende Zuwendungen sind nicht gemeinnützigkeitsschädlich:

‐ Annehmlichkeiten aufgrund eines persönlichen Ereignisses 
(Hochzeit, Geburtstag usw.) oder besondere Vereinsanlässe 
(JHV, Jubiläum)

‐ Leistung für eine Gegenleistung (Kauf‐ oder Dienstverträge)

‐ Zahlungen aufgrund einer gesetzlichen oder satzungs‐
gemäßen Bestimmung

‐ Auslagenersatz
‐ Ehrenamtspauschale
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sachliche Mittelverwendung
Ehrenamtspauschale

Allgemeine Voraussetzungen:
- Begünstigter Arbeitgeber und begünstiger Zweck
(nicht im WG!)

- Nebenberuflichkeit (= 12 Stunden wöchentlich) 
- begünstigter Personenkreis (alle außer Übungsleiter)
- Für die selbe Tätigkeit = keine Doppelbegünstigung mit
Übungsleiterpauschale 

Problemfeld „Ehrenamtlichkeit“ und Satzung
- Satzungsvoraussetzungen schaffen und erst danach
auszahlen! Satzungsformulierungen beim FA erfragen.

- Bitte schriftlichen Vertrag machen als Beleg!
720 € ist Jahresbetrag für alle ehrenamtlichen Betätigungen
(egal in wie vielen Vereinen man tätig ist)

Kombinationsmöglichkeit mit  450 Euro Job



Grundsatz:

Alle Mittel des Vereins müssen zeitnah
für satzungsmäßige Zwecke verwendet 
werden, d.h. die in einem Jahr 
erwirtschafteten Mittel müssen bis zum 
Ablauf des 2 folgenden Jahres verwendet 
werden.
Ausnahme:
Bei Spenden gilt dies nicht, wenn der 
Spender ausdrücklich bestimmt, dass die 
Spende der Aufstockung des Vermögens 
dienen soll.
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zeitliche Mittelverwendung
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zeitliche Mittelverwendung
Was für jede private Person und auch für jeden Firmeninhaber 
gilt, gilt auch für den Verein. Jeder verantwortlich handelnder 
Vorstand, wird die Zukunft des Vereins sorgfältig planen.
Hierzu gehört auch die finanzielle Planung. Welche Ziele sollen 
verfolgt werden? In welche Richtung entwickeln wir uns?
Selbstverständlich darf ein Verein für seine Ziele, auch 
finanzielle Mittel zurücklegen!

Allerdings erfolgt dass nicht in der Weise, dass alles Geld was 
übrig ist, automatisch eine Rücklage für „unsichere Zeiten“ sind!

Vielmehr sollte der Vorstand/MV die Sache sehr konkret 
angehen und schriftliche Beschlüsse fassen.
Das Thema lautet: Wofür und wie hoch sollen Rücklagen 
gebildet werden?
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zeitliche Mittelverwendung
Der Gesetzgeber lässt ausdrücklich verschiedene Formen der 
Rücklagen zu, um die Zukunft des gemeinnützigen Vereins zu 
unterstützen.

Es handelt sich um 
a) zeitlich begrenzte Rücklagen die aber in der Höhe nicht 
begrenzt sind – und
b) um zeitlich unbegrenzte Rücklagen die aber in der Höhe 
begrenzt sind.
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zeitliche Mittelverwendung
a) Zweckgebundene und zeitlich begrenzte Rücklagen

‐ Für Anschaffungen (Erstkauf) im gemeinnützigen Bereich
z.B. Sportgeräte, Trikots; 
Alternativ kann auch eine Wiederbeschaffungsrücklage 
i.H. der Afa gebildet werden;

‐ bestimmte Projekte/Veranstaltungen z.B. Sportwoche;
Jubiläum
‐ Investitionen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
z.B. neue Gaststätteneinrichtung 
‐ Betriebsmittelrücklage (regelmäßige Ausgaben wie Miete,
Energiekosten, Lohnkosten usw. für maximal 3 Monate)  
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zeitliche Mittelverwendung
b) „Freie“ und zeitlich unbegrenzte Rücklagen nach § 62 AO:

Ideeller Bereich 10 % der Bruttoeinnahmen

Vermögensverwaltung 1/3 des Gewinns

Zweckbetrieb 10 % des Gewinns

Wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb 10 % des Gewinns
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zeitliche Mittelverwendung
Beispiel für die Berechnung der Rücklagen:
Gemeinnütziger Sportverein hat 2018 folgende Überschüsse erzielt:
Die Bruttoeinnahmen im ideellen Bereich betrugen  20.000,‐ €
Vermögensverwaltung:  3.000,‐ €
Zweckbetrieb:  ‐ 5.000,‐ €
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb:  20.000,‐ € (nach Steuern)

Im Jahr 2019 soll eine Sprunganlage für 25.000,‐ € hergestellt werden.
Die im Jahr 2018 anfallende Miete beträgt 3.000,‐ €.

Welche zulässige Rücklage ist höchstens möglich?
Antwort: 31.000,00 €

Lösung: 
Zweckgebundene Rücklage:                  25.000,‐ €
Betriebsmittelrücklage:  1.000,‐ € (für 3 Monate)
Freie Rücklage:                                           2.000,‐ € (10 % von Einnahmen ideeller Bereich)

1.000,‐ € (1/3 aus Vermögensverwaltung)
2.000,‐ € (10% vom Gewinn wGB) 



S p o r t v e r e i n  u n d  S t e u e r n 1 6 . 3 . 2 0 1 9D e t l e v  V o r n b e r g e r

Nach 90 Minuten ….

Alles klar oder .... ???????



Vereinsbesteuerung:

Detlev Vornberger 0271/4890‐2393 Siegen und  
Kreuztal

Frank Hünerbein 0271/4890‐2170 restliche Städte und 
Gemeinden

Lohnsteuerarbeitgeberstelle:

Roland Six             0271/4890‐2347
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Ansprechpartner



Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
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Schlusspunkt


